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Kommunikation
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Vorschau auf das Jahr 2004 / Kommissariatsdienst
1 Vorschriften,

Stand 1. Januar 2004
Das Verwaltungsreglement und die Ergän-

zungen zum Verwaltungsreglement werden

auf den 1. Januar 2004 in alter Form veröl-

fentlicht. Im Jahre 2004 steht jedoch eine

Totalrevision dieser beiden Réglemente bevor,

so dass ab 2005 ein Reglement in neuer

Erscheinungsform veröffentlicht wird.

2 Verpflegungsmittel

2.1 Armeeproviant und
Futtermittel

Auf den I. Januar 2004 erfahrt das Sortiment

folgende Änderungen:

2119.3830 Thon in Portionen wird ersetzt

durch

2119.3829 Thon in Dosen zu 1,88 kg bzw.

abgetropft 1.4 kg

2119.3885 Speisefett in Dosen zu 2 kg wird

ersetzt durch

2119.3888 Speiseöl in Flaschen zu 3 Liter

(Das neue Speiseöl eignet sich

sowohl Ihr Salatsaucen als auch

zum Anbraten und Fritieren.)

2.2 Verzeichnisse des
T ruppenrechnungswesens
für den Verpflegungs-
dienst

Auf den 1. Januar 2004 werden die im Titel

genannten Dokumente durch Waffenplatzlie-

ferantenverträge ersetzt. Die neuen Vorlagen
sind eine Annäherung an die zivilen (lege-
benheiten und verstärken den Kontakt der

Truppe zu den Lieferanten.

3 Truppenrechnungswesen

3.1 Armee XXI und VR

Die vorliegende Vorschau mit den entspre-
chenden Gesetzesgrundlagen wurde erstellt,
bevor alle Kompetenzbegrenzungen im neuen

VBS bekannt waren. Die notwendigen Anpas-

sungen werden deshalb im Laufe des Jahres

2004 vorgenommen und auf den 1.1.2005 in

Kraft gesetzt.

Diese Tatsache hat keinen Einfluss auf die im

Reglement «Ergänzungen zum Verwaltung»-

règlement» enthaltenen, rechtsgültigen Ansät-

ze und Vergütungen.

Weiter werden die Ausdrücke «Bundesamt für
Betriebe des Heeres», «Untergruppe Logistik»
sowie «Untergruppe Logistik im Generalstab»

durch «Logistikbasis der Armee» ersetzt.

leislung übertragen werden. Weiter wird der

Verwaltungsaufwand minimiert. Eine Mass-

nähme zur Minimierung der administrativen

Arbeiten ist die Abschaffung aller Zulagen

zum Verpflegungskredit.

3.2.2 Ziffer 109
Im Zusammenhang mit Armee XXI wurde die

Ziffer 109 soweit wie möglich überarbeitet.

3.2.3 Ziffer 110 bis Ziffer 112
Die Ziffern 110.1, III und 112 werden in die

Ziffer 109 integriert. Für die Leistungen nach

Ziffer 110.2 können Gesuche nach VR Ziffer
26 gestellt werden. Durch diese Änderungen

kommt es zu keinem Leistungsabbau bei der

Truppe.

3.2.4 Ziffer 117.C

Im Zusammenhang mit Armee XXI existieren

keine Mobilmachungsplätze mehr. Daher wird
die Ziffer I I7.c aufgehoben.

3.2.5 Ziffer 119
Diese Ziffer wird soangepasst. dass die Lebens-

mittel am Ende einer Dienstleistung nur noch

durch den entsprechenden Rechnungsführer

eingesammelt werden dürfen. Damit soll vor
allem auf Waffenplätzen Missbrauch vermie-

den werden.

3.2.6 Ziffer 121
Durch die Einführung der Allgemeinen Kauf-

bedingungen (AKB) wird durch das selbst-

iindige Abschliesscn der Lieferverträge der

Kontakt der Rechnungsführer zu den Liefe-

ranten verbessert.

Mit den bisherigen Waffcnplatzlielcranten-
vertrügen konnte das Lebcnsmittelinspckto-
rat der Armee nur begrenzt auf die Lebens-

mittelhygiene bei den Lieferanten Einfluss

nehmen. Dies wird mit den AKB geändert.
Das System nähert sich den zivilen Gebräuch-

lichkciten und Gesetzen soweit nötig an. Die

Armee ist im Bereich der Lebensmittelhygie-
ne der zivilen Gesetzgebung unterstellt.

3.2.7 Ziffer 122
Die Einführung der AKB bedingt auch eine

Anpassung der Einkaufsmöglichkeiten für
Verpllegungsmittel durch den Rechnungsfiih-

rer. Um der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass eine Truppe zwar an einem Ort Unter-
kunft beziehen kann, aber an einem anderen

zum Einsatz gelangt, wird die Möglichkeit
geschaffen, am Einsatzort Verpllegungsmittel
einzukaufen.

Sonst gilt immer noch der Grundsatz, dass

die Ortslieferanten zu berücksichtigen sind.

3.2.8 Ziffer 127
3.2 Verwaltungsreglement,

Verpflegung

3.2.1 Ziffer 91.2, Ziffer 92 und
Ziffer 95

Ab dem I. Januar 2004 kann der Verplle-

gungskredit nicht mehr aufdic nächste Dienst-

Im Zusammenhang mit Armee XXI existieren

keine Mobilmachungsplätze mehr. Daher wird
die Ziffer 127 aufgehoben.

3.3 Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement,
Verpflegung

3.3.1 Ziffer 14 bis Ziffer 17
Ab dem I. Januar 2004 kann der Verplle-
gungskredit nicht mehr aufdie nächste Dienst-

leistung übertragen werden. Weiter wird der

Verwaltungsaufwand minimiert. Eine Mass-

nähme zur Minimierung der administrativen

Arbeiten ist die Abschaffung aller Zulagen

zum Verpflegungskredit.

3.3.2 Ziffer 20.2

Wie bei der Pensionsverpflcgung wird nur
noch diejenige Leistung entschädigt, die effek-

tiv auch gegenüber der Truppe erbracht wur-
de. Der Kostendruck im VBS nimmt zu

Einsparungen sind zwingend nötig.

3.3.3 Ziffer 21
Die Preise, welche Bundesangestellte und

Berufsmilitär lur Mahlzeiten, welche sie bei

der Truppe einnehmen, zu bezahlen haben

(ausgenommen die Zeitmilitärs), werden

erhöht. Gleichzeitig wird eine Regelung für

die Zeitmilitärs geschaffen. Diese bezahlen

einen tieferen Ansatz.

3.4 Verwaltungsreglement,
Kassen / Kredite

3.4.1 Ziffer 9

Aufgrund der Abschaffung aller «Ständigen
Kassen» braucht es in diesem Bereich keine

Kontrollstellen mehr. Der Begriff wird aus

der Ziffer gestrichen.

Weiter wird die Kontrollstelle Ihr die Fach-

dienstbuchhaltungen nicht mehr im Regle-

ment erwähnt.

3.4.2 Ziffer 11 und Ziffer 12
Keine Kassen keine Kontrollen, auch nicht

ausserdienstlich! Durch den Wegfall der

«Ständigen Kassen» braucht es keine ausser-

dienstlichen Kontrollen mehr.

3.4.3 Ziffer 17'"
Im Rahmen der Transformation der gesam-

ten Armee 95 in die A XXI wird der grossie
Teil der Formationen aufgelöst, umbenannt

oder umgewandelt. Durch die Abschaffung

aller «Ständigen Kassen» muss ein Nachfol-

gesystem im Bereich der Kredite geschaffen

werden - der Kommandantenkredit. Er wird
im Anhang 6 VRE definiert.

Das neue System wird folgende Vorteile brin-

gen:

- Der Kredit für den Kommandanten wird
die Buchhaltungsführung vereinfachen und

die Handlungsfreiheit des Kommandanten

im Finanzbereich erhöhen.

- Jede Einheit wird über den gleichen Betrag

verfügen.

- Die Abhängigkeit von den geleisteten

Diensttagen bestellt nicht mehr.

Dieser Syslcnnvcchscl erfordert die Anpas-

sung der Ziffer 17''".

3.4.4 Ziffer 27
Der Begriff «Ständige Kassen» wird aus dem

Reglement gestrichen.

3.4.5 Ziffer 32 und Ziffer 33

Alle Ziffern, welche die «Ständigen Kassen»

betreffen, werden aufgehoben.

3.4.6 Ziffer 34

Der Titel der Ziffer 34 wird von «Besonder-

heiten im Grundausbildungsdienst» in «Sold-

ahzug» umgewandelt.

3.4.7 Ziffer 35 bis Ziffer 42

Alle Ziffern, welche die «Ständigen Kassen»

betreffen, werden aufgehoben.

3.4.8 Ziffer 56

Der Begriff «Ständige Kassen» wird aufgrund

der Systemanpassungen für die Armee XXI

aus dem Reglement gestrichen.

3.4.9 Ziffer 234
Das zusätzlich benötigte Büromaterial muss

zu Lasten des neu geschaffenen Kommandan-

tenkredites bezogen werden.

3.4.10Ziffer 235

Vervielfältigungen müssen zu Lasten des neu

geschaffenen Kommandantenkredites bezahlt

werden.

3.5 Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement,
Kassen / Kredite

3.5.1 Ziffer 1 und Ziffer 2

Alle Ziffern, welche die «Ständigen Kassen»

betreffen, werden aufgehoben.

3.5.2 Anhang 4 und Anhang 6

Kommandantenkredit
Der Kommandantenkredit steht dem Koni-
mandanten für die Ausgaben zur Verfügung,
die im dienstlichen Interesse der Einheit (Stab)

getätigt werden müssen.

Der so in Ziffer LI. des neuen Anhang 6 VRE

umschriebene Leistungsumfang ersetzt das

«alte» System der «Ständigen Kassen» und

bedeutet für die Truppe keinen Leistungsab-

bau.

Das neue System wird folgende Vorteile brin-

gen:

- Der Kredit für den Kommandanten wird

die Buchhaltungsrührung vereinfachen und

die Handlungsfreiheit des Kommandanten

im Finanzbereich erhöhen.

- Jede Einheit wird über den gleichen Betrag

verfügen.

- Die Abhängigkeit von den geleisteten

Dicnstlagcn bestellt nicht mehr.

Der Anhang 4 wird aufgehoben.

Den Text in Französich finden Sie in dieser Ausgabe von
Armee-Logistik ab Seite 17!
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3.6 Verwaltungsreglement,
Sold und Soldzulage

3.6.1 Ziffer 63.a
Im Rahmen der Neuerungen für die Armee

XXI wird eine neue Rekrutierung durchge-

führt. Diese Rekrutierung kann neu bis zu drei

Tagen dauern. Die hier geleisteten Dienstta-

ge werden den Stellungspflichtigen an die

Gesamtdienstleistungspflicht angerechnet und

sind besoldet.

3.6.2 Ziffer 72

In der Ziffer 72 wird neu definiert, wer

Anrecht auf Soldzulage hat.

3.6.3 Ziffer 73

Die Soldzulage für Spezialisten wird aufge-

hoben.

3.6.4 Ziffer 79 bis 81 und
Ziffer 83

Die Regelung in Zusammenhang mit den

Gradkompetenzen (Soldanspruch) der Hö-

hcren Stabsoffiziere (HSO) und der Berufs-

militär wurde überarbeitet. Alle dadurch nö-

tigen Anpassungen in den Ziffern 79 81 wur-
den vorgenommen.

3.7 Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement,
Sold und Soldzulage

3.7.1 Ziffer 5.1
Die Entschädigungen im Bereich Sold wer-

den der Gradstruktur der Armee XXI ange-

passt. Am Grundsatz des Gradsoldes wird

festgehalten.

3.7.2 Ziffer 5.2

Der Inhalt der Ziffer 5.2. ist in der Verord-

nung über die Militärdienstpflicht geregelt

und wird daher im Anhang Ergänzungen zum

Verwaltungsreglement aufgehoben.

3.7.3 Ziffer 5.4
Der Abschnitt betreffend Vergütung für den

Unterhalt der Offiziersuniform wird gestri-

chen.

3.7.4 Ziffer 6

Die Entschädigungen im Bereich Soldzulage

werden der Grad- und Karrierestruktur der

Armee XXI angepasst. Zudem wird die Sold-

Zulage nur noch in denjenigen Dienstleistun-

gen ausbezahlt, die als Praktischer Dienst gel-

ten. Neu ist auch eine Auszahlung von Sold-

Zulagen an Hauptleute oder Stabsoffiziere

möglich.

3.8 Verwaltungsreglement,
Geldversorgung

3.8.1 Vorschussmandat

Das altgediente Vorschussmandat verschwin-

det!

Hie Geldversorgung wird in allen Lagen im

gleichen Rahmen wie im Zivilen geregelt und

wie ein ziviles System angewandt. Die Bar-

geldbezüge werden wieder flächendeckend

möglich.

3.8.2 Ziffer 43

In der Ziffer 43 wird geregelt, wer in Zusam-

menarbeit mit der Eidg. Finanzverwaltung die

Ausführungsbestimmungen zur Geldversor-

giing erlassen kann.

3.8.3 Ziffer 44 bis Ziffer 46

Im Zuge der Einführung der neuen Gcldver-

sorgung werden diese Ziffern aufgehoben.

3.8.4 Ziffer 50

Die Ziffer 50 regelt die Spezialitäten der Jah-

resbuchhaltungen bezüglich der Geldversor-

gung. Am Grundsatz, der bargeldlosen

Führung der Jahresbuchhaltungen wird fest-

gehalten.

3.8.5 Ziffer 55

Die Rückzahlung des Dienstkassensaldos wird

in der Ziffer 55 geregelt.

3.9 Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement,
Geldversorgung

3.9.1 Ziffer 4

Im Zuge der Einführung der neuen Geldver-

sorgung wird diese Ziffer aufgehoben.

3.9.2 Anhang 3 Bank- und
Poststellen

Im Zusammenhang mit der Einführung der

neuen Geldversorgung wird das Verzeichnis

nicht mehr benötigt. Der Anhang wird daher

aufgehoben.

3.10 Verwaltungsreglement;
Schadenwesen

3.10.1 Diverse Ziffern

Es wird für die Abwicklung von Schäden nur

noch eine Anlaufstelle (Schadenzentrum VBS)

geben. Dies gilt sowohl für Fahrzeugschäden

(bisher Gst, UG Log, EFKO), Land- und

Sachschäden (bisher Oberfeldkommissariat)

als auch für Schäden an persönlichem Eigen-

tum wie z. B. Uhren, Brillen, Kontaktlinsen

(bisher BABHE, Sektion Truppenrechnungs-

wesen).

Die Kompetenz der Truppe zur Regelung von

Schadenlallen (Einzellall Fr. 200. / Maxi-

malbetrag Fr. 600.-) bleibt unverändert.

3.11 Verwaltungsreglement,
weitere Änderungen

3.11.1 Ziffer 14

Neu wird definiert, dass die LBA über Aus-

nahmen bei der Buchhaltungsführung (in

Abweichung zu Ziffer 14.1 entscheiden kann.

Damit wird der in Zukunft nötige Hand-

lungsspiclraum zur Lösung von besonderen

Herausforderungen geschalten.

3.11.2 Ziffer 28

Da in Zukunft vermehrt damit zu rechnen ist,

dass Angehörige der Armee im besoldeten

Dienstverhältnis auch im Ausland zum Ein-

satz kommen, wird definiert wie mit Kurs-
Verlusten resp. Kursgewinnen zu verfahren

ist.

3.11.3 Ziffer 64
Da diese Zitier keinem aktuellen Bedürfnis

mehr entspricht, wird sie im Verwaltungs-
règlement aufgehoben.

3.11.4 Ziffer 86.2
Das «Merkblatt für die Truppenrechnungs-
fuhrer über die Sozialversicherungen» (MSV)
wird aufgrund mangelnder Nachfrage nicht
mehr erstellt. Die nötigen Information kön-

nen von den Truppenrechnungsführern bei der

Sektion Truppenrechnungswesen eingeholt
werden.

3.11.5 Ziffer 104

Im Rahmen der Reorganisation VBS werden

die Angestellten des Festungswachtkorps zu

«normalen» Bundesangestellten und haben

daher bei Verpflegung durch die Truppe den

Ansatz für Bundesangestellte zu bezahlen.

3.11.6 Ziffer 173
Neu haben nur noch die höheren Unteroffi-
ziere und die Offiziere Anrecht auf die Be-

nützung der 1. Klasse. Alle übrigen AdA
haben die 2. Klasse zu benützen. Diese Re-

gelung ist kongruent zur Regelung bezüglich
Soldzulage.

3.11.7 Ziffer 191»"

Die Instanzen zur Erteilung der Bewilligung
für die Benutzung ziviler Personenwagen wer-
den den Gegebenheiten der Armee XXI ange-

passt.

3.11.8 Ziffer 225
Die Terminologie der Ziffer wird den neuen

Gegebenheiten angepasst.

3.11.9 Ziffer 236
Auf Stufe Bat / Abt ist nicht mehr der Qm
für den Postdienst zuständig, sondern der

Nachschuboffizier. Auf Stufe Einheit bleibt
die Verantwortung beim Rechnungsführer.

3.11.10 Allgemeine
Bemerkung

Im Rahmen der Umorganisation des V-Berci-
ches kommt es zu diversen Namensänderun-

gen, welche so weit als möglich berücksich-

tigt werden. Da sie aber meistens nicht von
tragender Bedeutung sind, werden diese Zif-
fern nicht separat aufgeführt.

3.12 Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement,
weitere Änderungen

3.12.1 Ziffer 22 (f), Ziffer 31 (f/i),
Ziffer 32.4 (f), Ziffer 33
(f), Anhang 1 (f)

Unbedeutende Änderungen, welche durch die

Armee XXI nötig werden.

3.12.2 Anhang 1
Kontenplan für die
Truppenbuchhaltung

Anhang 2

Alphabetisches
Sachregister zu
Kontenplan für die
T ruppenbuchhaltung

Infolge verschiedener Änderungen werden die-

se Anhänge angepasst.

3.12.3 Anhang 5
Truppenunterkünfte

Stand ca. Anfang September 2003. Den aktu-
eilen Stand können Sie unter www.truppen-
rechnungswesen.ch einsehen.

3.12.4. Anhang 7

Schuhreparaturen
Neuer Index: 101.5

Armee-Logistik-Leser schreiben
«Achtung, Fertig, Charlie!»

Im Kino habe ich eine Überraschung
erlebt. Im April war ich ja auf dem

Set von «Achtung, Fertig, Charlie!».
Nach dem Dreh war ich ganz klar
der Meinung, nicht im Bild zu sein

sondern einfach an einem «Making
of» dabei gewesen zu sein.

Nun erstens kommt es anders, und
zweitens als man denkt.

Einige Szenen, bei welchen ich im

Hintergrund dabei war, sind im Film
nicht zu sehen dafür ich! Da war
ich also doch sehr überrascht. Auto-

gramme hat aber noch niemand ver-
langt! Wer mich also in einem
Frauenfelder Fiidli Schuppen

Strip-Lokal) erleben will, muss sich

den Film ansehen. Er ist nicht ganz
so schlecht wie geschrieben wird, aber

sicherlich auch kein grosser Wurf. Ich
wünsche Euch jedenfalls viel Spass.

Four Hans-Ulrich Schär
(einer der zahlreichen Statisten im

umstrittenen Film)

Ausführliche Zitierung
Editorial 10/2003: «Hallo Char-
lie!»: Blond oder Schwarz?

Über die ausführliche Zitierung
meines Artikels in Armee-Logistik
habe ich mich sehr gefreut. Für Ihre

Arbeit als Redaktor wünsche ich

Ihnen weiterhin alles Gute.

Mit kollegialen Grüssen,

Christian Egg, Bundeshausredaktor
Neue Luzerner Zeitung
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